
Visana Versicherungen AG Gültig ab 1. Januar 2022

Zusatzbedingungen (ZB)
Spitalkapitalversicherung (VVG)

Hinweis:
▪ Der Verzicht auf die gleichzeitige Nennung der weiblichen

und männlichen Schreibweise erfolgt aus Gründen der Les-
barkeit.

Diese Zusatzbedingungen sind Teil des Versicherungsvertra-
ges. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Krankenzu-
satzversicherungen Visana finden Anwendung.

1. Zweck der Versicherung
Diese Versicherung deckt die wirtschaftlichen Folgen von
Krankheit und Unfall mit Ausnahme von Mutterschaft.

2. Leistungsanspruch
1. Das versicherte Kapital wird bei einem akuten stationä-

ren Spitalaufenthalt erbracht. Kapitalien bis und mit CHF
5'000 werden bei einem stationären Spitalaufenthalt von
mindestens 24 Stunden erbracht. Ist ein höheres Kapi-
tal versichert, so wird der übersteigende Teil (Kapital über
CHF 5'000) erst ab einem ununterbrochenen stationären
Spitalaufenthalt von mindestens 48 Stunden erbracht. Fin-
det im gleichen Kalenderjahr, in welchem bereits eine Teil-
zahlung erfolgt ist, ein weiterer Spitalaufenthalt statt, so
besteht für einen Aufenthalt von weniger als 48 Stunden
kein Anspruch auf Auszahlung des Restkapitals.

2. Das Kapital wird in folgenden Fällen ausgerichtet:

▪ Spitalaufenthalt in einem Akutspital in der Schweiz;

▪ Spitalaufenthalt in einem Akutspital im Ausland.

3. In folgenden Fällen wird ein Kapital von maximal CHF
4'000 ausgerichtet:

▪ Aufenthalt in einer Rehabilitationsanstalt, die gemäss
Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG)
zugelassen ist.

4. Das versicherte Kapital wird nur ein Mal pro Kalenderjahr
ausgerichtet.

3. Leistungsausschlüsse
In folgenden Fällen werden keine Leistungen erbracht:

▪ Spitalaufenthalt bei Behandlungen, die gemäss Bundesge-
setz über die Krankenversicherung (KVG) nicht leistungs-
pflichtig sind.

▪Mutterschaft.

▪ Ambulante Behandlungen im Spital.

▪ Spital oder Spitalabteilung für Chronischkranke.

▪ Aufenthalt in einer psychiatrischen Heilanstalt.

▪ Aufenthalt in einer Anstalt für Badekuren.

▪Wenn der stationäre Aufenthalt nicht aufgrund der Akutspi-
talbedürftigkeit der anspruchsberechtigten Person stattfand,
sondern beispielsweise als Begleitperson eines erkrankten
Kindes.

4. Versicherbare Jahreskapitalien
Es können folgende Jahreskapitalien versichert werden:

▪CHF 500.–

▪CHF 1‘000.–

▪CHF 1‘500.–

▪CHF 2‘000.–

▪CHF 2‘500.–

▪CHF 3‘000.–

▪CHF 4‘000.–

▪CHF 5‘000.–

▪CHF 6‘000.–

▪CHF 8'000.–

▪CHF 10'000.–

▪CHF 12'000.–

▪CHF 15'000.–

5. Versicherte Leistungen
1. Bei der Krankenzusatzversicherung Spitalkapital handelt

es sich um eine Summenversicherung.
2. Bei einem akuten stationären Spitalaufenthalt gemäss

Art. 2 erbringt die Versicherung Spitalkapital das versi-
cherte Kapital. Artikel 2 Absatz 4 bleibt vorbehalten.

6. Ausrichtung der Leistungen
1. Die Ausrichtung der Versicherungsleistungen erfolgt gegen

Vorweisen der Spitalrechnung. Der Versicherte ermäch-
tigt das Versicherungsunternehmen, vom behandelnden
Arzt die Diagnose oder jede andere Auskunft, die zur Fest-
legung des Leistungsanspruchs notwendig ist, zu verlan-
gen.

2. Das Kapital wird dem Versicherten ausbezahlt. Im Todes-
fall fällt das Kapital den Begünstigten in folgender Rangfol-
ge zu: dem Ehepartner, bei dessen Fehlen den Kindern,
bei deren Fehlen dem Vater und der Mutter, bei deren
Fehlen den anderen erbberechtigten Personen. Der Versi-
cherte hat die Möglichkeit, die Rangfolge der Begünstigten
mit einem schriftlichen Antrag an das Versicherungsunter-
nehmen zu ändern.

7. Jahresübergreifender Spitalauf-
enthalt

Das Spitalkapital wird pro ununterbrochenem Spitalaufenthalt
nur einmal ausbezahlt. Bei einem ununterbrochenen Spitalauf-
enthalt über das Jahresende gilt folgendes:
 

▪Wurde für das Kalenderjahr, in welchem der Spitaleintritt er-
folgt, noch kein Spitalkapital ausgerichtet, so besteht An-
spruch auf das versicherte Kapital des entsprechenden Jah-
res. Für den gleichen, ununterbrochenen Spitalaufenthalt be-
steht unabhängig der Aufenthaltsdauer kein Anspruch auf
das Spitalkapital des Folgejahres.

▪Wurde für das Kalenderjahr, in welchem der Spitaleintritt er-
folgt, nur ein Teil des versicherten Spitalkapitals ausgerichtet,



2 so besteht Anspruch auf den übersteigenden Teil des ent-
sprechenden Jahres. Für den gleichen, ununterbrochenen
Spitalaufenthalt besteht unabhängig der Aufenthaltsdauer
kein Anspruch auf das Spitalkapital des Folgejahres.

▪Wurde für das Kalenderjahr, in welchem der Spitaleintritt er-
folgt, das Spitalkapital bereits bei einem früheren Spitalauf-
enthalt des selben Jahres bezogen, so besteht Anspruch auf
das Spitalkapital des Folgejahres. Voraussetzung dafür ist,
dass die Mindestaufenthaltsdauer (24 resp. 48 Stunden) im
neuen Jahr erfüllt ist.

8. Prämie
1. Die Prämien sind nach Geschlecht und Altersklasse ab-

gestuft. In Abweichung von Art. 7.2 der Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen für die Krankenzusatzversicherungen
(VVG) besteht keine Altersgruppe 0 bis 18, da Spitalkapital
von Kindern bis 18jährig nicht versichert werden kann.

2. Der Abschluss der Spitalkapitalversicherung führt bei Ab-
schluss oder bei Bestehen der folgenden Versicherungen
zu einem höheren Prämientarif in den folgenden Versiche-
rungen:

▪ Spital Flex

▪Managed Care Spital Flex

▪ Basic Flex
Der höhere Prämientarif wird zeitgleich mit dem
Deckungsbeginn der Spitalkapitalversicherung ange-
wendet. Wird die Spitalkapitalversicherung beendet, so
erfolgt zeitgleich der Wechsel in den tieferen Prämienta-
rif.

9. Unfallrisiko
Das Unfallrisiko kann ausgeschlossen werden.
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